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Die Ukraine



Quelle: Prof. Dr. Hans-Joachim Cremer, Universität 
Mannheim

Refoulement-Verbot Art. 33 GFK  und Art. 3 EMRK – Wo gelten die Menschenrecht  



Flüchtlingsaufnahme
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Landeserstaufnahme
Heidelberg, Karlsruhe,  
Mannheim, Freiburg,
Ellwangen
Sigmaringen
Tübingen

Vorläufige 
Unterbringung

44 Stadt- und 
Landkreise  

Dauer Asylverfahren 
max. 2 Jahre

Anschlussunterbringung 1.100 Gemeinden

Verteilung auf 
die Bundesländer

Verteilung und Unterbringung



Überblick über das Asylverfahren (stark vereinfacht)



„Zuständig für die Aufnahme des Ausländers ist die 
Aufnahmeeinrichtung, in der er sich gemeldet hat, wenn sie

• über einen freien Unterbringungsplatz im Rahmen der Quote nach
§ 45 [Königsteiner Schlüssel] verfügt

Und

• die ihr zugeordnete Außenstelle des Bundesamts Asylanträge aus dem 
Herkunftsland […] bearbeitet.“



Nachsuchen um Asyl –
auch bei Ausländerbehörde oder 
Polizeidienststelle

 ED-Behandlung
Weiterleitung an 
Landeserstaufnahmeeinrichtung 
(LEA)



ED-Behandlung
Ankunftsausweis

Asylantrag muss bei Außenstelle 
des Bundesamts gestellt werden.

(Spätestens jetzt) Ausstellung der 
Bescheinigung über die 
Aufenthaltsgestattung.





Dublin-Verfahren



• seit 01.01.2014: Dublin III-Verordnung
• EU-Staaten, Norwegen, Island, Schweiz, Liechtenstein
• EURODAC-Treffer
• Reisewegbefragung/
persönliches Gespräch



EU-Asylzuständigkeits-VO
„Dublin III“

EU+EWR+
CH

GB wegen 
Brexit Dublin 
gilt seit 2021 
nicht mehr



Offizielle Bezeichnung

• VERORDNUNG (EU) Nr. 604/2013 DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

• vom 26. Juni 2013
• zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur 

Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung
• eines von einem Drittstaatsangehörigen oder 

Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags
• auf internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung)

Rechtsanwalt Berthold Münch, Heidelberg



Dublin III – Wer ist zuständig?
• Dublin-Verfahren zur Bestimmung des 

zuständigen Mitgliedstaates wird eingeleitet mit 
Antrag auf internationalen Schutz

» Asylantrag/Antrag auf subsidiären Schutz in anderem 
Mitgliedstaat gestellt?

» Dort nach den Kriterien wird zuständiger Staat 
bestimmt

» Asylbewerber muss dort das Verfahren durchführen, 
auch wenn er weiterwandert

» Ggf. Rücküberstellung
--------------
Wenn noch kein Asylantrag/Antrag auf subs. Schutz in 
anderem MS, sondern erster Antrag in Deutschland,
Einleitung Dublin-III-Verfahren durch Stellen des 
Asylantrages hier 



Kriterien 1
• Artikel 8: Unbegleitete Minderjährige
• Artikel 9: Familienangehörige, die Begünstigte 

internationalen Schutzes sind
• Artikel 10: Familienangehörige, die 

internationalen Schutz beantragt haben
• Artikel 11: Familienverfahren
• Artikel 12: Ausstellung von Aufenthaltstiteln 

oder Visa

Rechtsanwalt Berthold Münch, Heidelberg



Kriterien 2
• Artikel 13: Einreise und/oder Aufenthalt in 

anderem Staat
• Artikel 14: Visafreie Einreise
• Artikel 15: Antrag im internationalen 

Transitbereich eines Flughafens
• Artikel 16: Abhängige Personen
• Artikel 17: Ermessensklauseln, 

Selbsteintrittsrecht

Rechtsanwalt Berthold Münch, Heidelberg



Kriterien – De-Facto 

• Schutz der Familieneinheit – Ausnahmefälle
• Ansonsten: Visa oder Aufenthaltstitel durch 

anderen EU-Staat?
• Nachweise der „illegalen“ Einreise über die EU-

Außengrenze in einen anderen EU-Staat?
• Wenn zuständiger Staat nicht zu ermitteln:

Staat der Antragsstellung!

Zulässigkeit der Überstellung, wenn im anderen 
Staat kein faires Asylverfahren

Rechtsanwalt Berthold Münch, Heidelberg





Dublin III - Beratung
Wichtige Botschaften:
Achtung: Dublin-III-Prüfung läuft ggf. noch, auch wenn 
schon in vorläufiger Unterbringung!!!
Fragen:
• Schon mal in anderem EU-Staat/EWR/CH registriert 

oder sogar Asylantrag?  Name im Computer?
• Visa oder Aufenthaltstitel von anderem EU-

Staat/EWR/CH?
• Fingerabdrücke genommen, aufgegriffen?

– Wenn nein: wohl keine Dubin-III-Problematik…
• Verfahren: Bescheid, Zustellung, Möglichkeit auf Klage 

und vorläufigen Rechtsschutz, FRIST: 1 Wo!!!







Prüfprogramm des Bundesamts



… wer sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen 
seiner 

• Rasse, 
• Religion, 
• Nationalität, 
• politischen Überzeugung oder 
• Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe

außerhalb des Herkunftslandes befindet, […] dessen Schutz 
er nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht 
nicht in Anspruch nehmen will […]



… wer politisch Verfolgter ist

Voraussetzungen ist weitestgehend identisch mit 
Flüchtlingseigenschaft nach der GFK

+ keine Einreise über einen „sicheren“ Drittstaat i.S.v. 
Art. 16 a GG. d.h .Einreise über den Luftweg

(Glaubhaftmachung)  
Status  identisch mit Flüchtlingsanerkennung (siehe 
Nr.1)  



… wer stichhaltige Gründe für die Annahme vorgebracht hat, dass 
ihm in seinem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht und er 
den Schutz seines Heimatlandes nicht in Anspruch nehmen kann 
oder wegen der Bedrohung nicht in Anspruch nehmen will.
Art. 15 QRL: 
• konkrete Gefahr der Folter oder grausamer, erniedrigender, 

unmenschlicher Behandlung 
• Konkrete Gefahr der Todesstrafe
• Konkrete Gefahr für Leib und Leben in Kriegs- u. 

Bürgerkriegssituationen 



Ein Schutzsuchender darf nicht abgeschoben werden, wenn 
• die Abschiebung in den Zielstaat eine Verletzung der Europäischen 

Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) 
darstellt 

oder
• im Zielstaat eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder 

Freiheit besteht.
(vor allem wegen fehlender medizinischer Behandlung)



Flüchtlinge, subsidiärer Schutz, Abschiebungsverbote
Asylberechtigte Art. 16a  GG Status wie bei GFK-

Flüchtlingen kein 
Unterschried

Flüchtlinge nach 
der Genfer 
Flüchtlings-
konvention

Art. 1 GFK, 
Art.  4-8,9-12 
QualifikationsRL
§ 60 I AufenthG
§§ 3,3a-e AsylG

Blauer GFK-Pass
AE gem. § 25 II 1. Alt. 
AufenthG
§ 26 III: NE n. 3 J
bei besonderen 
Integrationsleistungen
wenn kein Widerruf
Nach 5 Jahren unter 
erleichterten 
Voraussetzungen. 

Erwerbstätigkeit+
Soziale Leistungen:
Gleichbehandlungs-
gebot, SGB II, XII ja
Anspruch IntKurs

Fam.nachzug:
§ 29 II AufenthG
Antrag innerh. 3 Mo.: 
von LU
zwingend abzusehen

Subsidiärer Schutz
(Folter, unmenschl. 
Behandlung, 
Todesstrafe,
Gefahr Leib und Leben 
wegen Krieg)

Art.4-8, 15  
QualifikationsRL
§ 60 II AufenthG
§ 4 AsylG

AE gem. § 25 II 1
2. Alt.  AufenthG
§ 9a: Dauer-AE n. 5 J,
wenn Voraussetzungen
Abs.3 Nr.1 kein Probl.

Erwerbstätigkeit+
Soziale Leistungen:
Gleichbehandlungs-
gebot, SGB II, XII ja
Anspruch IntKurs

Fam.nachzug:
ausgeschlossen!!!
Asylbeschleunigungs-
gesetz II

Nationale 
Abschiebungs-
verbote
(aus EMRK sonst
Gefahren Leib und 
Leben sonst)

§ 60 V u. VII
AufenthG

AE gem. § 25 III
AufenthG

Beschäftigung 
zustimmungsfrei
SGB II, XII ja
IntK b. freien Plätzen



Anhörung nach § 25 AsylG



Wer ist dabei?

• Entscheider/-in
• Asylbewerber/-in (alle ab 16 J, i.d.R. getrennt 
• Dolmetscher/in
„Nicht öffentlich“
• Anwalt/Anwältin
• bzw. Beistand nach § 14 Abs. 4 VwVfG möglich 

• Protokoll



§ 14 VwVfG
(4) Ein Beteiligter kann zu Verhandlungen und Besprechungen mit 
einem Beistand erscheinen. Das von dem Beistand Vorgetragene gilt als 
von dem Beteiligten vorgebracht, soweit dieser nicht unverzüglich 
widerspricht.
(5) Bevollmächtigte und Beistände sind zurückzuweisen, wenn sie 
entgegen § 3 des Rechtsdienstleistungsgesetzes Rechtsdienstleistungen 
erbringen.
(6) Bevollmächtigte und Beistände können vom Vortrag zurückgewiesen 
werden, wenn sie hierzu ungeeignet sind; vom mündlichen Vortrag 
können sie nur zurückgewiesen werden,
wenn sie zum sachgemäßen Vortrag nicht fähig sind. Nicht 
zurückgewiesen werden können Personen, die nach § 67 Abs. 2 Satz 1 und 
2 Nr. 3 bis 7 der Verwaltungsgerichtsordnung zur Vertretung im 
verwaltungsgerichtlichen Verfahren befugt sind.



„Der Ausländer muss selbst die Tatsachen vortragen, die seine 
Furcht vor Verfolgung oder die Gefahr eines ihm drohenden 
ernsthaften Schadens begründen, und die erforderlichen Angaben 
machen. […]“

Exkurs:
Änderung der Anl. II zu § 29a AsylG (06.11.2014) –
Neu: Bosnien und Herzegowina, Mazedonien, Serbien



„Ein späteres Vorbringen des Ausländers kann unberücksichtigt 
bleiben […]“



„[…] Ein Vorbringen, das nach § 25 Abs. 3 im 
Verwaltungsverfahren unberücksichtigt geblieben ist, sowie 
Tatsachen und Umstände im Sinne des § 25 Abs. 2, die der 
Ausländer im Verwaltungsverfahren nicht angegeben hat, kann 
das Gericht unberücksichtigt lassen […]“



•www.dav-auslaender-und-asylrecht.de/allgemeine-
infos/Asylrecht (von RA Rainer M. Hofmann, unbedingt lesen!)
•www.asyl.net/index.php?id=337 (mehrsprachig!)

http://www.dav-auslaender-und-asylrecht.de/allgemeine-infos/Asylrecht
http://www.asyl.net/index.php?id=337


Entscheidungen des Bundesamts



Rechtsfolge:

Aufenthaltserlaubnis nach

§ 25 Abs. 1 AufenthG 
(Asylberechtigte/r) oder  

§ 25 Abs. 2 Satz 1 1. Alt. AufenthG 
(„nur“ Flüchtling)

• jeweils für 3 Jahre, danach

• Niederlassungserlaubnis nach 3 
Jahren bei besonderen 
Integrationsleistungen, 
falls kein Widerruf
Ansonsten nach 5 Jahren unter 
erleichterten Voraussetzungen. 
falls kein Widerruf



Rechtsfolge:

Aufenthaltserlaubnis gemäß

§ 25 Abs. 2 Satz 1 2. Alt. AufenthG

• für 1 Jahr, danach Verlängerung 
um jeweils 2 Jahre

Familiennachzug war 
ausgeschlossen, jetzt nur 
kontigentiert (§ 36a AufenthG)

Niederlassungserlaubnis 
möglich nach 5 Jahren, siehe § 26 
Abs. 4 AufenthG



Rechtsfolge:

Aufenthaltserlaubnis gemäß

§ 25 Abs. 3 AufenthG
(„Soll-Anspruch“)

• für mindestens 1 Jahr, danach 
Verlängerung um jeweils 
längstens 3 Jahre.

Niederlassungserlaubnis 
möglich nach 5 Jahren,



Rechtsfolge:

Ausreisepflicht: 30 Tage!

Grundsätzlich keine 
Aufenthaltserlaubnis!

Duldung  nur und nur solange, 
sofern eine Abschiebung wegen 
inlandsbezogener 
Abschiebungshindernisse nicht 
möglich ist.





Rechtsfolge:

Ausreisepflicht: 1 Woche!

Grundsätzlich keine 
Aufenthaltserlaubnis –
auch nicht nach § 25 Abs. 5 oder
§ 25a AufenthG!

Duldung nur und nur solange, 
sofern eine Abschiebung wegen 
inlandsbezogener 
Abschiebungshindernisse nicht 
möglich ist.

Bei „sicheren“ Herkunftsländern:
Sperrwirkung nach § 11 Abs. 7 
AufenthG!!!





Klage:
Absender Asylbewerber

An das
Verwaltungsgericht
…

Mein/Unser Asylverfahren Az:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich/wir haben den  in Kopie beigefügten Bescheid  erhalten.
Hiergegen erhebe ich/wir KLAGE.

Ich/wir beantragen die aufschiebende Wirkung, damit wir 
während des Verfahrens in Deutschland bleiben können.

Ich/wir beantragen Prozesskostenhilfe.  Das Formular 
Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse ist beigefügt einschl. Bescheid AsylbLG. Das 
Erfahren hat  Erfolgsaussichten, weil….   

Unterschrift!!!!, (alle ab 16 Jahren!)

Beispiel bei 
OU-
Ablehnung

Per Fax vorab 
an das Gericht, 
Eingang 
innerhalb der 
Frist; diese läuft 
ab Zustellung!!! 







Integration von Flüchtlingen
Veränderungen der 

Rahmenbedingungen
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Landeserstaufnahme
Heidelberg, Karlsruhe,  
Mannheim, Freiburg,
Ellwangen
Sigmaringen
Tübingen

Vorläufige 
Unterbringung

44 Stadt- und 
Landkreise  

Dauer Asylverfahren 
max. 2 Jahre

Anschlussunterbringung 1.100 Gemeinden

Verteilung auf 
die Bundesländer

Verteilung und Unterbringung



Unterbringung -
Wohnraumversorgung

 Neues FlüAG 2014:
- vorläufige Unterbringung: 

Wohnungen und Unterkünfte
- dezentrale Unterbringung ist zulässig
- gleichmäßige Verteilung auf Gemeinden
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Kita und Schule – Förderung des 
Bildungserfolgs

 Rechts auf Schulbesuch von Anfang an
 Schulpflicht nach 6 Monaten
 Anspruch auf Platz in Kindertageseinrichtungen
 Internationale Vorbereitungsklassen, Förderunterricht…
 Quereinsteiger – Gymnasium, Realschule, 

Gemeinschaftsschule, Werkreal-/Hauptschule, 
berufliche Schulen 

 Sprachförderung in Kitas über die allgemeinen 
Regelungen

 Aufgabe Flüchtlingssozialarbeit in Kooperation mit 
Schulen/Kitas/Schulamt
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Sprachförderung Deutsch

 Integrationskurse des Bundes: Zugang erst 
mit Status, Asylbewerber aus bestimmten 
Staaten mit sehr hoher Anerkennungsquote 
auch während des Verfahrens

 Erstorientierungskurse zum Spracherwerb, 
gefördert vom BAMF für Personen, die 
(noch) keinen Integrationskurs besuchen 
können

 vom Land geförderte VwV-Deutschkurse 
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Nachhaltige Integration in den 
Arbeitsmarkt – rechtliche Veränderungen

 mit allen Aufenthaltstiteln (aus humanitären und familiären Gründen) 
Erwerbstätigkeit erlaubt

 Asylbewerber/Geduldete:
− in den ersten 3 Monate und während der Zeit in der Erstaufnahmeeinrichtung 

Erwerbstätigkeitsverbot; bei bestimmten Gruppen, die länger als 9 Monate in der 
Erstaufnahme sind, möglich

− Berufsausbildung, bestimmte Praktika, FSJ, BufDi ohne Vorrangprüfung
− Wegfall der Vorrangprüfung
− bei Geduldeten Erwerbstätigkeitsverbot möglich, wenn Nichtmitwirkung zur Nicht-

Abschiebbarkeit führt; Erwerbstätigkeitsverbot bei „sicheren“ Herkfuntsländern bei 
Asylantragsstellung nach dem 15.08.2015 

 Wenn Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen, AE gem. § 18a AufenthG 
als internationale Fachkraft; während Ausbildung AE gem. § 16a AufenthG 
möglich, ggf. Aussetzung der Abschiebung

 Siehe auch Regelung über Ausbildungsduldung  und Beschäftigungsduldung 
(§ 60 a-d AufenthG) 
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Nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt –
Förderung

 In den 44 Stadt- und Landkreise: Netzwerke Arbeitsmarktintegration 
− Aufgaben: z.B. Auswahl von Sprachkursen und Sprachkursträgern, 

Beratung Anerkennung Berufsqualifikationen, Weiterbildungsmöglichkeiten, 
Anpassungsqualifizierungen, Vermittlung von Praktikumsplätzen u. Stellen

− Netzwerkpartner: Arbeitsagenturen und Jobcenter, Handwerkskammern und IHKen, die 
Flüchtlingssozialarbeit, Integrationsbeauftragte, Sozialpartner, Bleiberechtsnetzwerke, kreisangehörige 
Gemeinden und Sprachkursträger

 Unterstützung durch die  Beratungszentren zur Anerkennung 
ausländischer Berufsqualifikationen in den vier Regierungspräsidien 
www.anerkennungsberatung-bw.de
− Support der Beratungsstruktur und der Netzwerke in den Kreisen
− Erstinfoveranstaltungen und Beratungsangebot  in den LEAs/BEAs, Beginn der Kompetenzanalyse

 Bleiberechtsnetzwerke Bund / Praktika-Modellprojekt Land  
− Freiburg/Karlsruhe/Lörrach   
− Stuttgart/Tübingen/Nordschwarzwald  
− Bodenseeregion
− Mannheim, Ludwigsburg, Karlsruhe, Albstadt und Tübingen  
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Sozialleistungen - Neues AsylbLG

 Mit AE normalerweise SGB II/SGB XII - Ausnahme: §§ 23 I, 24, 25 IV 1, 25 V 
in den ersten 18 Monaten

 Leistungssätze etwas unter dem SGB II-Niveau
 Bundesrecht: Außerhalb der Erstaufnahme vorrangig Geldleistungen

Landesrecht: FlüAG BW jetzt zwingend Geldleistungen, wenn nicht im 
Einzelfall keine wirtschaftliche Verwendung der Leistung

 § 2 AsylbLG: nach 15 Monaten : Analog-Leistungen nach SGB XII;
keine Leistungen nach SGB II – Problem Krankenversorgung

 Geplant: Gesetzesänderung, damit System der Krankenversicherungskarte 
nach dem Bremer Modell eingeführt werden kann 
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Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - UMF
 Pflicht zur Inobhutnahme und Anschlussunterbringung entsprechend der Standards 

der Jugendhilfe – Sicherstellung des Kindeswohls (Keine Unterbringung von UMF in 
den LEAs bzw. in der „vorläufigen Unterbringung“)   
siehe dazu: Handreichung Liga UMF auf www.ekiba.de/migration 

 Problem: Altersfeststellung
 Enge Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Flüchtlingsberatung
 2014: ca. 7500 Inobhutnahmen
 Bedarf an Plätzen in der Jugendhilfe
 Unterschiedliche Zahlen in den Bundesländern: BW etwas unter der Quote, anders die 

Stadtstaaten und Bayern: Verteilung auf die Länder
 Unterschiedliche Zahlen innerhalb BW, starke Belastung der Kreise an den 

Einreiseknotenpunkten (LÖ, FB, OG, MA, KA, KN) und der städtischen Regionen
RVO Land – Verteilung bei Asylantragsstellung möglich, neu: Rechtsgrundlage für 
Verteilung landesintern auf die Kreise
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Flüchtlingsberatung
 Unabhängige Verfahrens und Sozialberatung in den LEAs/BEAs 

– Träger Liga-Verbände Diakonie/Caritas/Parität/DRK/AWO (finanziert d: 
Land FlüAG)

 Flüchtlingssozialarbeit in den 44 Stadt- und Landkreisen
− Träger Liga-Verbände oder Kreisverwaltung (finanziert d: Land FlüAG)

 Integrationsmanagement für die Personen in der Anschlussunterbringung
− Träger Liga-Verbände oder Gemeindeverwaltung (finanziert d: Land)

 Kirchliche Flüchtlingsberatungsstellen(finanziert durch die Kirchen
zur Unterstützung von Initiativen, Ehrenamtlichen, Flüchtlingen
in Baden: 
Evangelische/ Landeskirche: 11,0 Deputate
Diözese/Diözesancaritasverband Freiburg: ca. 10 Deputate
in Württemberg: regionale Beratungs-/ Unterstützungsstrukturen   

 MBE/JMD für Personen mit Aufenthaltsstatus
 Berufliche Integration: Kompetenzzentren 

Anerkennungsberatung/Bleiberechtsnetzwerke 
 AMIF-Projekte Flüchtlingsbereich/ Rückkehrberatung/ Rückkehrförderung 

Land
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60

Flüchtlingsberatung in 
der Diakonie in Baden

FlüAG-finazierte
Flüchtlingssozialarbeit
Kirchlich finanzierte
Flüchtlingsberatung-
Unterstützung Initiativen 



Was können Initiativen und Gemeinden tun?
• Begegnungsmöglichkeiten schaffen, Beteiligung 

ermöglichen, Integration vor Ort im Gemeinwesen
• Verbindung von professionellem Sprachunterricht 

mit ergänzenden Lernangeboten.
• Unterstützung der Kinder und Jugendlichen im 

Hinblick auf Kita- und Schulbesuch 
(Hausaufgabenhilfen, etc.) und Freizeitangebote. 

• Unterstützung in der Begleitung bei Behördengängen 
und im Asylverfahren

• Hilfe bei der Integration in den qualifizierten 
Arbeitsmarkt Hilfe bei der Wohnungssuche. 

• und vieles mehr…



Kirchenasyl
 Kirchenasyl ist immer eine Entscheidung der Kirchengemeinde vor 

Ort – der Pfarrgemeinde , des jeweiligen Ältestenkreises
 „Kirchenasyl“ immer ultima ratio, kein „rechtsfreier Raum“, Ziel: 

zur Abwendung schwerster Gefährdungen nochmals Überprüfung 
des Falles, um ein Aufenthaltsrecht zu erhalten

 Unterscheiden: - Abschiebung ins Herkunftsland und 
- Überstellungen nach der EU-Asyl-ZustVO/Dublin III

 Bundesweit verstärkt „Dublin-Fälle“ – geplante Überstellungen 
nach Italien – in Baden allerdings sehr vereinzelt

 BMI: „Missbrauch“ – Gespräch zwischen den Kirchen und BAMF
- Zusage, Einzelfälle nochmals gesondert zu prüfen; 

zu „Kirchenasyl“ kann es nach wie vor kommen  
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Wichtige Links:
www.asyl.net
www.ecoi.net
www.ekiba.de/migration
www.bamf.de
www.proasyl.de
www.unhcr.de
www.ecre.org
www.nds-fluerat.org/leitfaden/

http://www.asyl.net/
http://www.asyl.net/
http://www.ekoi.net/
http://www.ekiba.de/migration
http://www.bamf.de/
http://www.proasyl.de/
http://www.ecre.org/
http://www.nds-fluerat.org/leitfaden/


• www.ekiba.de/migration

• www.diakonie-wissen.de

• Erst online registrieren
• Dann Mail an fsjref5@ekiba.de (Johanna Jetter)
• Erst dann erfolgt Freischaltung für den

Teambereich „Flucht und Migration“.

http://www.ekiba.de/migration
http://www.diakonie-wissen.de/
mailto:fsjref5@ekiba.de
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